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Steuerbelastung

Sozialabgaben

Steuerklasse I/0. Bei einem unverheiratet zusammenlebenden Paar
wird jede Partnerin bzw. jeder Partner als Einzelperson besteuert.

Alleinverdienerin/Alleinverdiener, Steuerklasse III/2. Eingetragene
Lebenspartnerschaften sind den Ehen steuerlich gleichgestellt.

Steuerklasse II/1

Aufteilung des Bruttolohns 2/3 zu 1/3, 
Steuerklasse III/2 / V/0. Eingetragene 
Lebenspartnerschaften sind den Ehen 
steuerlich gleichgestellt.

Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag.

Unter Berücksichtigung des Zuschlags für Kinderlose zur Pflegeversicherung ab 2005 und
des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung ab 2015.


